
401 

GESETZBLATT 
de~ Deutschen Demokratischen Republik 

Berlin, den 19. Dezember 1979 Teil I Nr. 43 1979 

Tag lnhlllt Seite 

23.11. 79 Verordnung ·über die Gewährung und _Berechnung von Renten der Sozialpflichtver-
sicherung - Rentenverordnung - .. • .. , ............ : . ...................... · ...... ,. 401 

23.11.7~ Erste Durchführungsbestimmung zur Rentenverordnung ............... ;·; .. ,........ 413 

23.11 .. 79 Verordnung über Leistungen der Sozialfürsorge - Sozialfürsorgeverordnung - . . . . . . 422 

4.12.79 ~rste Durchführungsbestimmung zur Sozialfürsorgeverordnung • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 

. Verordnung 
über die Gewährung lind Berechnung 

von Renten , der Sozialpflichtversi~erung 
~ Rentenverordnung -
-

vom 23. November 1979. 

In der Deutschen Demokratischen Republik wird die mate­
rielle Versorgung der Bürger im Rentenalter und der invali­
den Bürger sowie ihrer Hinterbliebenen durch die Gewährung 
von Renten, Pflegegeldern sowie Blindengeldern und Sonder­
pflegegeldern der Sozialversicherung gewährleistet. Zur Zu­
sammenfassung der dafür geltenden Rechtsvorschriften wird 
in Obereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes verordnet: 

I. 

· · Grundslitzllche Bestimmungen 

§1 

Geltungsbereich , 
(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für 
a) Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die 

ihren ständigen Wohnsitz in der Deutschen Demokrati;,. 
sehen Republik haben, 

b) Personen; die nicht die Staatsbürgerschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik besitzen und ihren ständigen 
Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen, Republik 
haben, 

c) Bürger der · Deutschen Demokratischen Republik und 
Bürger .anderer Staaten, die ihren ständigen Wohnsitz 
nicht in der Deutschen Demok-ratischen Republik haben, 
soweit entsprechend zwischenstaatlichen Vereinbarun­
gen Rentenanspruch gegenüber der Sozialversicherung 
in der Deutschen Demokratischen Republik besteht. 

(2) · Nach den Bestimmungen dieser Verordnung werden 
Renten und · Pflegegelder sowie Blindengelder und Sonder­
pflegegelder der Sozialp:fli,chtversicherung gewährt und be­
red.lnet. Werktätige, die Beiträge zur freiwilligen Zusatzren­
tenversicherung gezahlt haben, sowie ihre Hinterbliebenen 
erhalten Zusatzrenten nach den dafür geltenden Rechtsvor­
schriften.1 -

'1 Z. z. gilt die Verordnung vom 17. November 1977 über die tret­
willtge Zusatzrentenversicherung der Sozialversicherung - FZR-Ver­
ordnung - (GBL I Nr. 35.S. 395). 

II. 

Rentenleistungen 

§2 

Versi~erungspflichtige Tätigkeit 

(1) Anspruch ·auf Rente wird durch Ausübung emer ver­
sicherungspflichtigen Tätigkeit erworben, soweit in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Als versicherungspflichtige Tätigkeit -im Sinne dieser 
Verordnung gelten 

a) alle Tätigkeiten, für die auf Grund von Rechtsvorschrif­
ten Versicherungspflicht zur Sozialversicherung (Renten- -
versicherung) bestand, 

b) Dienstzeiten bei den· bewaffneten Organen bzw. der 
Zollverwaltung der Deutschen -Demokratischen Republik, 

. . 
c) Zeiten der Mitgliedschaft in einer landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaft vor Einführung der Pflicht­
versicherung, 

d) Zeiten · der versicherungspflichtigen Tätigkeit während 
des Bezuges einer Rente oder Versorgung wegen Invali-
, dität, , 

e) Zeiten des Schulbesuches bzw. des Direktstudiums an 
einer Universität, Hoch- oder Fachschule, die eine Be­
rufstätigkeit nicl)t zulassen, ab Vollendung .des 16. Le­
bensjahres, 

f) Zeiten des Besuches von Spezialschulen staatlicher Or­
gane, Parteischulen, Gewerkschaftsschulen -und Schulen 
anderer demokratischer OrganisaUonen in der Deutschen _ 
Demokratischen '.Republik, die eine Berufstätigkeit nicht · 
zulassen, 

g) Zeiten der Maßregelung von Personen, die aus politi­
schen oder rassiscl)en Gründen während des Naziregi­
mes aus einer versicherungspflichtigen Tätigkeit aus­
scheiden.mußten oder von ihr- ferngehalten wurden, 

h) Zeiten, in denen.Funktionäre der Arbeiterpewegung we.,. 
g~n _ihrer politischen Tätigkeit arbeitslos waren, 

i) Zeiten des Bezuges von Geldleistungen der Sozialver­
sicherung wegen Arbeitsunfähigkeit oder-. Quarantäne, 
Schwangerschafts- und Wochengeld sowie Unterstützung 
für alleinstehende Werktätige bei cier Pflege erkrankter 
Kinder, 

k) Zeiten d~s Bezuges der Mütte~nterstützung, 
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1) Zeiten des ;Militärdienstes und- det sich anschließenden 
Kriegsgefangenschaft - sowie der. Zivilinternierung als 
Kriegsfolge .im Ausland, wenn innerhalb von 2 Jahren 
vor- od_er nachher eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
ausgeübt wurde bzw. eine freiwillige Rentenversicherung 
bestand, ' 

m) Vorbereitungs-. und Dienstzeiten ehemaliger Beamter, 
n) Zeiten der Beschäftigung außerhalb der Deutschen De­

mokratischen Republik, für die nach den in dem betref­
fenden Staat geltenden Rechtsvorschriften Versicherungs­
pflicht zur Rentenversicherung bestand oder für die nach 
den in der Deutschen Demokratischen Republik gelten­
den Rechtsvorschriften in dieser Zeit Versicherungs­
pflicht auf Grund eines Arbeitsrechtsverhältnisses be-
standen hätte, · 

o) Zeiten -der Mitgliedschaft in einer sozialistischen Pro­
duktionsgenossenschaft in sozialistischen Staaten, wenn 
dort dafür keine Versicherungspflicht bestand, aber nach 
den in der Deutschen Dempkratischen Republik gelten­
den Rechtsvorschriften in dieser Zeit Versicherungs­
pflicht bestanden hätte. 

(3) Bei der dienstlichen Entsendung von Ehepaaren in an:­
dere Staaten Wird die Zeit des Aufenthaltes des Ehegatten 
des Delegierten, der dort keine berufliche Tätigkeit ausübt, 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit gleichgestellt wenn 
unmittelbar vorher eine versicherungspflichtige Tätigk~it aus­
geübt wurde. 

- (4) Erfolgte-auf Grund. von Rechtsvorschriften wegen Über­
schreitens der jeweils geltenden Verdienstgrenze oder auf 
eigenen Antrag des Versicherungspflichtigen eine Befreiung 
von der Versicherungspflicht zur Rentenversicherung, gilt 
diese Zeit nicht als versfcherungspflichtige Tätigkeit. 

(5) Zeiten, für die eine Beitragserstattung erfolgte, geiten 
nicht als Zeiten einer versicherungspflichtigen Tätigkeit. 

Altersrente 

§3 

(1) Anspruch auf Altersrente haben Frauen ab Vollendung 
des 60. Lebensjahres und Männer ab Vollendung des 65. Le­
bensjahres, wenn sie mindestens 15 Jahre eine versichertmgs­
pflichtige Tätigkeit ausgeübt haben. Zeiten einer freiwilligen 
Rentenversicherung bei der Sozialversicherung werden für 
die Feststellung des Anspruchs auf Altersrente den Zeiten 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit gleichgestellt. 

(2) Für Frauen, die mehr als 2 Kinder geboren haben bzw. 
die zeitweise durch die Betreuung eines ständig pflegebedürf­
tigen Familienangehörigen an der Ausübung einer Berufs­
tätigkeit gehindert waren, verringert sich die geforderte ver­
sicherungspflichtige Tätigkeit von mindestens 15 Jahren 

a) für das 3. und jedes weitere Kind, 
b) ,für je 4 Jahre Pflege ständig pflegebedürftiger Familien­

angehöriger 
um 1 Jahr. 

(3) Für Frauen und Männer, die spätestens am 1. Juli 1968 
erstmalig versicherungspflichtig wurden und zu diesem Zeit­
punkt das 50.Lebensjahr bereits vollendet hatten, verringert 
sich die geforderte versicherungspflichtige Tätigkeit v·on min-· 
destens 15 .Jahren um die Anzahl der Jahre und Monate, die 
sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Pflichtversicherung älter 
als 50 Jahre waren. Eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
von 5 Jahren muß jedoch mindestens vorliegen. Die gleich­
zeitige Anwendung der Bestimmungen des Abs. 2 ist nicht 
möglich. 

§4 

Frauen, die 5 und mehr Kinder geboren haben, erhalten ab 
Vollendung des 60. Lebensjahres eine Altersrente in Höhe 
der Mindestrente, wenn kein Anspruch auf Altersrente aus 
versicherungspflichtiger Tätigkeit oder freiwilliger Renten­
versicherung besteht. 

§5 

'(1) Grundl~ge für die Berechnung der Altersrente sind 
a) der in den letzten 20 Kalenderjahren vor Beendigung der 

letzten versicherungspflichtigen Tätigkeit, frühestens ab 
1. Januar 1946, erzielte_ beitragspflichtige monatliche 
Durchschnittsverdienst, 

b) die Anzahl der Jahre versicherungspflichtiger Tätigkeit, 
c) die Zurechnungsz~iten, 
d) die gezahlten Beiträge zur freiwilligen Rentenversiche-

rung der Sozialversicherung. 

(2) Die monatliche Altersrente wird errechnet aus 
a) einem Festbetrag von 110,- M, · · 
b) einem Steigerungsbetrag in Höhe .von 1 % des Durch­

schnfüsverdienstes gemäß Abs. l Buchst, a für jedes Jahr 
der versicherungspflichtigen Tätigkeit sowie für jedes 
Jahr der Zurechnungszeit. 

(3) -Wurden Beiträge zur freiwilligen Rentenversicherung 
der Sozialversicherung. gezahlt, erhöht sich die Rente um 
einen weiteren Steigerungsbetrag in . Höhe von 0,85 % der 
insgesamt zur freiwilligen Rentenversicherung der Sozialver­
sicherung gezahlten Beiträge. 

§6 
(1), Die Mindestrente beträgt 270,- M. Sie wird gezahlt, 

wenn mit weniger als 15 Arbeitsjahren Anspruch auf Alters­
rente besteht. 

(2) Der Mindestbetrag der Altersrente für Frauen und Män­
ner mit 15 und mehr Arbeitsjahren beträgt in Abhängigkeit 
von dE}l" Anzahl der Arbeitsjahre 

280,- M bei 15 bis unter 20 Arbeitsjahren 
290,- M bei 20 bis unter 25 Arbeitsjahren 
300,--' M bei 25 bis unter 30 Arbeitsjahren 
310,- M bei 30.bis unter 35 Arbeitsjahren 
320,- M bei 35 bis unter 40 Arbeitsjahren 
330~- M bei 40 bis unter 45 Arbeitsjahren 
340,- M bei 45 und mehr Arbeitsjahren. 

(3), Der Mindestbetrag der Altersrente für .Frauen, die 5 und 
mehr. Kinder geboren und mindestens 15 Arbeitsjahre haben, 
beträgt 340,- M. 

(4) Als Arbeitsjahre gelten die Zeiten der versicherungs­
. pflichtigen Tätigkeit und die Zurechnungszeiten. 

§7 

(1) Als Zurechnungszeiten werden bei der Berechnung der 
Altersrente angerechnet: 

a) Zeiten der Arbeitslosigkeit bis zum 31. Dezember 1945. 
Ist ein Nachweis nicht möglich, wird als Arbeitslosigkeit 
für jedes Jahr der versicherungspflichtigen Tätigkeit bis 
zum 31. Dezember 1945 1 Monat angerechnet, soweit da­
durch die bis zum 31. Dezember 1945 mögliche Zeit der 
versicherungspflichtigen Tätigkeit nicht überschritten 
wird, 

b) bei Frauen 
1 Jahr _für jedes von ihnen geborene Kind, 

· 1 Jahr bei einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 
von 20 bis unter 25 ~ahren, 
2 Jahre bei einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 
von 25 bis unter 30 Jahren, · 
3 Jahre bei einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 
von 30 bis unter 35 Jahren, · 
4 Jahre bei einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 
von ~5 bis unter 40 Jahren, 

- -5 Jahre bei, einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 
yon 40 und mehr Jahren, 

c) sieben Zehntel der Zeit des Bezuges einer Invaliden­
rente, Unfallrente auf .Grund eines Körperschadens von 
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662/a % und mehr bzw. Kriegsbeschädigtenrente, sofern 
während des Rentenbezuges keine versicherungspflich­
tige Tätigkeit ausgeübt wurde. 

(2) Zureclmungszeiten werden zusätzlich.zu den Jahren der 
versicherungspflichtigen Tätigkeit in dem Umfang angerech­
net, daß insgesamt 50 Ja~re nicht überschrittep werden., 

Invalidenrente 

§8 
(1) Invalidität liegt vor,'wenn durch Krankheit, Unfall oder 

eine sonstige geistige bzw. körperliche Schädigung das Lei­
stungsvermögen und-der Verdienst um mindestens zwei Drit­
tel gemindert sind und die Minderung des Leistungsvermö­
gens in absehbarer Zeit durch, Heilbehandlung nicht behoben 
werden kann. 

(2) Ein Drittel _des Verclienstes gilt als nicht überschritten, 
wenn monatlich nicht mehr als der Mindestbruttolohn erzielt 
wird.· 

. - . -
(3) Empfänger eines Blindengeldes·.oder Sonderpflegegeldes 

gelten als invalide. 
§9 

(1) Anspruch auf Invalidenrente besteht, wenn 
a) mindestens 5 Jahre ununterbrochen eine versicherungs­

pflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde und während dieser 
Tätigkeit ·bzw. innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus­
scheiden aus dieser Tätigkeit (Schutzfrist) Invalidität 
eintritt, · 

b) mindestens während der Hälfte .. der Zeit ab Vollendung 
des 16. Lebensjahres bis zum Eintritt der Invalidität eine 
versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde oder 

c) bis zum Eintritt der Invalidität mindestens 15 Jahre bzw. 
in der für.den Anspruch auf Altersrente gemäß § 3 Abs. 2 
erforderlichen Zeit eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
ausgeübt wurde. 

(2) Anspruch auf Invalidenrente besteht frühestens ab Be­
endigung der Schulausb~ldung bzw. des Direktstudiums~ 

§rO 
Tritt Invalidität während des Bestehens einer freiwilligen 

Rentenversicherung bei der Sozialversicherung oder inner­
halb von 2 Jahren nach Beendigung der freiwilligen Renten­
versichetung,-,ein und sind die Voraussetzungen gem:äß § 9 
nicht erfüllt, besteht Anspruch auf Invalidenrente, wenn un­
mittelbar vor Eintritt der Invalidität mindestens 5 Jahre un­
unterbrochen eine freiwillige Rentenversicherung bei der So­
zialversicherung bestand bzw. eine versicherungspflichtige 
Täti~keit ausgeübt wurde. 

§ 11 
(1) Personen, die wegen Invalidität keine Berufstätigkeit 

aufnehmen konnten, erhalten ab· Vollendiuig des 18. Lebens­
jahres für die Dauer .der Invalidität eine Invalidenrente in 
Höhe d_er Mindestrente. Sie wird gezahlt, wenn 

11) eine berufliche· Reha6ilitation ständig oder vorüberge­
hend nicht mögli~ tst oder 

b) die angebotene MögUcb-keit einer beruflichen Rehabili­
tation genutzt wird und der dabei erzielte Verdienst den 
monatlichen M!ndestbnittolohn nicht übersteigt. 

(2) Personen, die ab Vollendung des 18. Lebensjahres An­
spruch l:IUf Invalidenrente gemäß Abs. 1 haben und bis zu 
diesem· Zeitpunkt eine höhere Waisenrente bzw. an deren 
Stelle gezahlte Waisenversorgung erhielten, ist·die Inv1:1liden­
rente in Höhe der Waisenrente bzw. Waisenversorgung zu 
zahlen. · 

(3) Fur die Dauer des Aufenthaltes in einem Krankenhaus 
(ausgenommen Heilbehandlung bis ZU 6 Monaten), Feier­
abend- .oder Pflegeheim ruht der Anspruch auf Invaliden­
rente gemäß den Absätzen 1 oder. 2, wenri der Aufenthalt 
auf Grund eines psychischen Gesundheitsschadens erfolgt. Die 
Kosten der Unterbringung und Betreuung sowie die Gewäh"'. 

rung einer zusätzlichen Unterstützung zur persönlichen Ver­
wendung werden aus staatlichen Mitteln übernommen .• Für 
die 'Dauer der Heilbehandlung in. einem Krankenhaus wird 
die Invalidenrente weitergezahlt, längstens jedoch für 6 Mo-
nate. · 

§12 
Frauen, die 5 und mehr Kinder geboreri haberi, erhalten 

eine Invalidenrente in Höhe der Mindestrente, wenn Invali­
dität vorliegt und kein Anspruch auf Invalidenrente gemäß 
den§§ 9 bis 11 besteht. 

§ 13. . . . 

(1) Für d,ie Berechnung der Invalidenrente, für die Mindest­
rente und die Mindes.tbeträge gelten die Bestimmungen der 
§§ 5 uncl 6. · 

(2) Tritt während des Schulbesuches, der t,ehrausbildung, 
des Grundwehrdienstes oder des Direktstudiums an einer 
Universität, Hoch- oder Fachschule bzw. während einer Aspi­
rantur Invalidität ein, wird die Invalidenrente nach dem bei­
tragspflichtigen. monatlichen Durchschnittsverdienst berech­
net, der nach Beendigung der Ausbildung bzw: des Grund­
wehrdienstes erzielt werden würde. Wurde vor Aufnahme 
der Lehrausbildung, des Grundwehrdienstes oder des Direkt- . 
studiums bzw. der Aspirantur ein höherer beitragspflichtiger 
monatlicher Durchschnittsverdienst erzielt, erfolgt die Berech­
nung nach diesem Verdiemst. 

.. § 14 

(i) Als Zurechnungszeiten werden· bei der Berechnung der 
Invalidenrente angerechnet: · 

a) Zeiten der Arbeitslosigkeit bis zum 31. Dezember 1945. 
Ist ein Nachweis nicht möglich, wird als Arbeitslosig­
keit .für jedes· Jahr der versicherungspflichtigen Tätig-, 
keit bis zum 31. D~zember 1945 1 Monat angerechnet, so­
weit dadurch· die bis zum 31. Dezember 1945 mögliche 
Zeit der versicherungspflichtigen Tätigkeit nicht über­
schritten wird, 

b) bei Frauen 1 Jahr für jedes von ihnen -vor Beginn der 
Zahlung der Rente geborene Kind, 

c) sieben Zehntel der Zeit des Bezuges einer Invaliden­
rente, Unfallrente auf Grund eines Körperschadens von 
662/3 % . und mehr bzw. Kriegsbeschädigtenrente, sofern 
während des Rentenbezuges keine versicherungspflich-
tigeTätigkeit ausgeübt wurde. . .. 

Die . Zurechnungszeiten werden zui;iätzlich zu den Jahren 
der versicherungspfliclltigen Tätigkeit in dem Umfang ange­
rechnet, daß insgesamt die möglichen Jahre der versicherungs­
pflichtigen Tätigkeit von der Schulentlassung bzw. spätestens 
ab Vollendung des 16. Lebensjahres bis zum Beginn der Zah­
lung der Invalidenrente nicht überschritten werden. 

(2) Bei der Berechnung der Invalidenrenten, die gemäß § 9 
gewährt werden, wird eine weitere Zurechnungszeit angerech­
net. Sie. beträgt sieben Zehntel der möglichen Zeit vom Be­
ginn der Zahlung· der .Invalidenrente bis zur Vollendung des· 
65. Lebensjahres, . wenn während der gesamten Zeit von der 
Schulentlassung bzw. spätestens ab Vollendung des 16. Le­
bensjahres bis zum Eintritt der Invalidität eine versiche­
rungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde. Wurde nicht wäh­
rend der gesamten .Zeit eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
ausgeübt, wird die Zurechnungszeit in de~ Verhältnis ge­
währt, das zwischen.der tatsächlichen Zeit der. versicherungs­
pfiichtigen Tätigkeit zuzüglich der Zurechnungszeiten gemäß 
Abs.1 Buchstaben,a und -b und der möglichen Zeit der ver­
sicherungspflichtigen Tätigkeit bis zum Beginn rder Zahlung 
der Invalidenrente besteht. Voraussetzung dafür ist, daß In­
validität vor Vollendung des 60. Lebensjahres bei Frauen 
bzw. des 65. Lebensjahres bei Männern eingetreten ist. 

Krlegsbeschädigtenrente 

§ 15 
(1) Anspruch auf Kriegsbeschädigtenrente besteht bei einem 

Körperschaden von mindestens 662/a %, wenn di~er auf eine 
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während der Zugehörigkeit zur ehemaligen deutschen Weh"r­
macht oder · zu einer gleichgestellten Organisation bzw. wäh:.. 
rerid der .Kriegsgefangenschaft eingetretene Krankheit oder 
ä1,1ßere Einwirkung zurückzuführen ist. 

(2) Die Kriegsbeschädigtenrente beträgt 340,- M. 

§ 16 

(1) Wird neben der Kriegsbeschädigtenrente Einkommen 
aus Arbeit, Vermögen oder sonstigen Einkommensquellen 
erzielt, wird die Kriegsbeschädigtenrente in Höhe von 340,- M 
gezahlt, wenn der Gesamtbetrag aus Einkommen und Rente 
(ohne Zuschläge für Ehegatten und Kinder) 400,- M nicht 
übersteigt. Sind Einkommen und Rente zusammen höher, 
wird die Hälfte des 40,0,- M übersteigenden Betrages auf die 
Rente einschließlich der Zuschläge für Ehegatten und Kinder 
angerechnet. Es werden jedoch mindestens drei Zehntel der 
Kriegsbeschädigtenrente . und der Zuschläge gezahlt. 

(2) Bei Bezug von Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld so­
wie ab Vollendung des 60. Lebensjahres bei Frauen bzw. des 
65. Lebensjahres bei Männern wird die Kriegsbeschädigten­
rente unabhängig vom Einkommen in voller Höhe gezahlt, 
soweit kein Anspruch auf eine höhere gleichartige Rente be­
steht. 

Zuschläge zg Alters-, Invaliden­
und Kriegsbeschädigtenrenten 

§ 17 

(1) Zu Alters-, Invaliden- und Kriegsbeschädigtenrent.en 
wird Ehegattenzuschlag gezahlt. 

(2) Anspruch auf Ehegattenzuschlag besteht für 
a) die Ehefrau ab Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. 

den Ehemann ab Vollendung des 65. L~bensjahres, 
b) die Ehefrau bzw. den Ehemann bei Vorliegen von Inva".' 

lidität, . 
c) di~ Ehefrau mit 1 Kind unter 3 Jahren oder 2 Kindern 

unter 8 Jahren, 
wenn.dieser Ehegatte keine Rente bezieht. , 

(3) Der Ehegattenzuschlag beträgt 100,- M. 

(4) Hat der Ehegatte Anspruch auf eine Unfallrente, ' die 
niedriger lst als der Ehegattenzuschlag, ruht. dieser Anspruch 
für die Dauer der Zahlung des Ehegattenzuschlages. 

§18' 

(1) Zu Alters-, Invaliden- und . Kriegsbeschädigtenrenten 
wird Kinderzuschlag gezahlt. 

(2) Anspruch auf Kinderzuschlag besteht für 
a) leibliche oder an Kindes Statt angenommene Kinder, 
b) zum Haushalt des Rentners gehörende Kinder des Ehe- . 

gatten, 
.c) zum Haushalt des Rentners gehörende Enkelkinder so .. 

wie Kinder, die sich in Durchführung von Maßnahmen 
der Jugendhilfe im Haushalt des · Rentners befinden, 
wenn sie vor Beginn der Zahlung der Rente von dem 
Versicherten unterhalten wurden und . nachweisbar 
dauernd keine Möglichkeit besteht, von der Mutter oder 
dem Vater Unterhalt zu erhalten. 

(3) D.er Kinderzuschlag wird gezahlt 
a) bis zur Beendigung des Besuches der . zehnklassigen all­

gemeinbildenden polytechnischen Oberschule, der erwei­
terten Oberschule, Spezialschule, Spezialklasse . oder 
Sonderschule, mindestens bis zur Vollendung des 16. Le-
bensjahres, . · 

b) bis .zur Beendigung der Lehrausbildung, wenn das Lehr­
verhältnis unmittelbar im Anschhiß an die Schulent­
lassung oder . vor Vollendung· des 18. Lebensjahres be;. 
ginnt, · · 

c) für die Dauer eines unmittelbar im Anschiuß an die 
_ Schulentlassung, ein Lehrverhältnis, ein Vorpraktikum 
· oder vor Voilenciung des 25. Leb1msjahres aufgenomme-

.. nen Direktstudiums an einer Universität, Hoch:..· oder 
Fachschule, soweit der Student nicht als Angehöriger der 
.bewaffneten Organe bzw. der Zollverwaltung der Deut. 
. sehen Demokratischen Republik Besoldung erhält, 

d) solange das Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht 
in der Lage ist, ein Ausbildungs- oder Arbeitsrechtsver­
hältnis aufzunehmen, längstens bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres. · 

(4) Der Kinderzuschlag beträgt 45,- M. 

Hinterbliebenenrenten 

§ 19 

(1) Anspruch auf Witwen".'(Witwer-)Rente besteht für 
a) die -Witwe ab Vollendung des 60. Lebensjahres und den 

Witwer ab Vollendung des 65. Lebensjahres, 
b) die Witwe (den Witwer) bei Vorliegen von InvaÜdität, 

· c) <Ue Witwe mit 1 Kind unter 3 Jahren oder 2 Kindern 
. unter 8 Jahren, 

wenn der Verstorbene die finanziellen Aufwendungen für die 
Familie überwiegend . erbrachte und zum Zeitpunkt seines 
To·des die Voraussetzu_ngen zum Bezug einer Alters-, Invali­
den- oder Kriegsbesch.ädigtenrente erfüllt hatte. 

(2) . Die Witwen-(Witwer-)Rente beträgt 60 % der Rente 
ohne Zuschläge des Verstorbenen. 

(3) :Qie.Minde_strente beträgt 270,- M. 

§ 20 

(1) Witwen und Witwer haben für die Dauer von 2 Jahren 
nach · dem Tode des Ehegatten, lä·ngstens bis zum Erreichen· 
des Rentenalters, Anspruch a-uf eine Obergangshinterbliebe­
nenrente. Diese Rente wird gewährt, wenn · · 

a) der Verstorbene die finanziellen Aufwendungen für die 
Familie überwiegend erbrachte, zum Zeitpunkt seines 
Todes die Voraussetzungen zum Bezug einer 

Alters- qder Invalidenrente, 
Bergmannsalters- oder Bergmarinsi.nvalidenrente, 
Bergmannsvoll- oder Bergmannsrente, 
Kriegsbeschädigtenrente 

erfüllt hatte _und 
b) kein Anspruch auf Witwen-(Witwer-)Rente . ..0der auf 

Bergmannswi twen-(wi twer-) Rente besteht. 

(2) Anspruch auf Obergangshinterbliebenenrente haben 
auch Witwen und Witwer, 

a) deren Ehegatte an de~ Folgen· eines Arbeitsunfalls bzw. 
einer Berufskrankheit verstorben ist, wenn der Verstor­
bene die finanziellen Aufwendungen für die Familie 
überwiegend erbrachte und keine höhere Unfallwitwen­
(witwer-)Rente gewährt wird, 

b) die eine Rente der ,Sozialversicherung oder eine Versor­
gung der bewaffneten Organe bzw. der Zollverwaltung 
der. Deutschen Demokratischen Republik, der Deutschen 
Post oder der Deutschen Reichsbahn wegen Invalidität 
au-s eigener Versicherung erhalten und bei denen gleich­
zeitig die Voraussetzungen zum Bezug einer Witwen­
(Witwer-)Rente bzw. einer BergmanmiWitwen-(witwer-) 
Rente wegen-Invalidität gegeben sind. · 

(3) Die Obergangshinterbliebenenrente beträgt 270,- M. 

(4) Endet der Anspruch auf Obergangshinterbliebenenrente 
innerhalb 1 Jahres vor Erreichen des Rentenalters, wird die 
Obergangshinterbliebenenrente bis zum Erreichen des Ren­
tenalters :weitergezahlt. 

§21 

(1) Anspruch auf Waisen·rente haben· leibliche ode:r'an Kin­
des Statt angenommene Kinder des Verstorbenen, wenn dieser 
zum Zeitpunkt"seines Todes die Voraussetzungen zum Bezug 
einer Alters-, Invaliden- oder Kriegsbeschädigtenrente erfüllt 
hatte. 

http:Kriegsbesch�digtenrent.en
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(2) Für die Dauer der. Zahlung der Waisenrente gelten die 
gleichen Voraussetzungen, die gemäß § 18 Abs. 3 für die Dauer 
der Zahlung des Kinderzuschlages maßgebend sind. 

(3) Die Waisenrente beträgt für 
a) die Halbwaise 30 % der Rente ohne Zuschläge des ver-

storbenen Elternteils, · · 
b) die Vollwaise 40-0;0 der Rente ohne Zuschläge desjeni­

gen vel'storberien Elternteils mit dem höheren Renten-
anspruch. · 

(4) Die Miridestrenten betragen für die Halbwaise 100,- M 
und für die Vollwaise 150,- M. 

§ 22 

Besteht aus der Versicherung des Verstorbenen für meh­
rere Hinterbliebene Anspruch auf Rente, wird die Gesamt~ 
höhe auf die Rente des Verstorbenen einschließlich der Zu­
schläge begrenzt. Die , Mindestrenten sind in voller Höhe zu 
zahlen. · · 

Unfallrenten 

§ 23 

· (1) Anspruch auf Unfallrente besteht für den Versicherten, 
der durch Arbeitsunfall bzw. Berufskrankheit einen Körper­
.schaden von mindestens_ 2.0 % erlitten hat. . . _ . _ ·

(2) Bei mehreren Arbeitsunfällen .bzw. Berufskrankheiten 
besteht Anspruch auf eine Unfallrente entsprechend dem 
ärztlich festgestellten Prozentsatz des Gesamtkörperschadens 
aus allen Arbeitsunfällen bzw. Berufskrankheiten. 

§ 24 

(1) Grundlage der Berechnung der Unfallrente ist 
a) der in den letzten 12 Kalendermonaten vor dem Unfall 

erzielte beitragspflichtige monatliche Durchschnittsver­
dienst für die Versicherten der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten und 

b) der im letzten abgeschlossenen Kalenderjahr- vor· dem 
Unfall erzielte beitragspflichtige monatliche Durch­
schnittsverdienst für die Versicherten der Sozialversiche­

. rung bei der Staatlichen Versicherung der . Deutschen 
Demokratischen Republik. 

(2) Beträgt dieser Durchschnittsverdienst weniger als der 
Mindestbruttolohn, wird der Berechnung ~der Mindestbrutto­
lohn zugrunde gelegt. 

(3) Tritt während des Schulbesuches, der Lehrausbildung, 
des Grundwehrdienstes oder. des Direktstudiums an einer Uni­
versität, Hoch- oder Fachschule bzw. ·während einer Aspi­
rantur ein ' Unfall oder eine Berufskrankheit ein, wird die 
Unfallrente nach dem beitragspflichtigen monatlichen Durch­
schnittsverdienst berechnet, der nach Beendigung der Aus­
bildung bzw. des Grundwehrdienstes erzielt werden würde. 
Wurde vor Aufnahme der Lehrausbildung, des Grundwehr­
dienstes oder: des Direktstudiums bzw. der Aspirantur ein 
höherer beitragspflichtiger monatlicher Durchschnittsverdienst 
erzielt, erfolgt die Berechnung nach diesem Verdienst. · 

§ 25 
(1) Die Unfallrente beträgt bei einem Körperschaden von 

100 % zwei Drittel des beitragspflichtigen monatlichen Durch­
schnittsvergienstes. 

(2) Bei einem Körperschaden unter 100 % be.trägt die Un­
fallrente den der Höhe des Prozentsatzes des Körperschadens 
entsprechenden Anteil der gemäß Abs.1 errechneten Rente. 

(3) Zu den Unfallrenten werden folgende Festbeträge ge-
währt: 

a) 80,- M bei einem Körperschaden von· 662/a % und mehr, 
b) 20,- M bei einem Körperschaden von mehr als 50 % bis 
· unter 662/a %, · 
(4) Der Mindestbetrag für · Unfallrenten auf Grund eines 

Körperschadens von 662/a % und mehr beträgt 340,- M. 

 

Zuschllge zu Uptallrenten 
§ 26 

(1) Zu Unfallrenten auf Grund eines Körperschadens , von 
662/s % und mehr ·wird Ehegattenzuschlag gezahlt. 

(2) Anspruch auf Ehegattenzuschlag besteht, wenn die Vor-
aussetzungen gemäß § 17 Abs. 2 erfüllt sind. ' 

(3) Der Ehegattenzuschlag beträgt 100,- M. 

(4) Hat der Ehegatte Anspruch auf eine Unfallrente, die 
niedriger ist als der Ehegattenzuschlag, l'Uht dieser Anspruch 
für die Dauer der 

1 : 
Zahlung des 

' 
Ehegattenzuschlages. · 

§ 27 
{i) Zu Unfallrenten auf Grund eines Körperschadens von 

mehr als 50 % wird Kinderzuschlag gezahlt. 
(2) ·Anspruch auf Kinderzuschlag besteht, wenn die Vor­

aussetzungen gemäß § 18 Absätze ·2 und 3 erfüllt sind. 

(3) Der Kinderzuschlag beträgt 10 % der errechneten Rente 
ohne Festbetrag. 

(4) Zu Unfallrenten auf Grund . eines Körperschadens voh 
662/g % und mehr wird zu, dem errechneten KindJrzuschlag 
ein Festbetrag von 20,- M . gezahlt. Der Kinderzuschlag be-
trägt insgesamt mindestens 45,- M. · 

Unfallhlnterbllebenenrenten 
§ 28 

Anspruch auf Unfa:llhinterbliebenenrenteri besteht, ,wenn 
der Versicherte an den Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer 
Berufskrankheit verstorben ist. 

§ 29 
 (1) Anspruch auf Unfallwitwen-(witwer-)Rente besteht in 
Höhe von 40 o;~ des gemäß § 24 errechneten beitragspflichtigen 
monatlichen Durchschriittsverdienstes des Verstorbenen, wenn 

a) die Voraussetzungen gemäß § 19 Abs.1 Buchstaben a, b 
oder c erfüllt sind und 

b) der Verstorbene die finanziellen Aufwendungen · für die 
Familie überwiegend erbrachte. · 

(2) Zu der Unfallwitwen-(witwer-)Rente gemäß Abs. 1 wird 
ein Festbetrag von 70,- M gewährt. , 

(3) Die Mindestrente für Anspruchsberechtigte gemäß Abs. 1 
beträgt 270,- M. . 

(4) Liegen die gemäß Abs.1 geforderten Voraussetzungen 
icht vor, besteht Anspruch auf Unfallwitwenrente in Höhe 
on 20 % des beitragspflichtigen monatlichen Durchschnitts­

verdienstes des Verstorbenen. 

.§30 
(1) Anspruch auf Unfallwaisenrerite haben leibliche oder 

n Kindes Statt angenommene Kinder des Verstorbenen. 

(2) Für die Dauer der Zahlung der Unfallwaisenrente gel­
en die gleichen Voraussetzungen, wie für die Dauer der 
ahlung des Kinderzuschlages. 

(3) Die Unfallwaisenrente beträgt für 
a) die Halbwaise 20 %, . 
b) die Vollwaise 30% 

es beitragspflichtigen monatlichen Durchschnittsverdienstes 
es an den Unfallfolgen verstorbenen Elternteils. 

· (4) Zu den Unfallwaisenrenten werden folgende Festbe-
räge gewährt: .. · 

a) . 25,- M,für Halbwaisen, 
b) 35,- M für Vollwaisen. 

(5) Die Mindestrenten betragen für- die Unfallhalbwaise 
00,- M und für die Unfallvollwaise 150,- M. 

·§ 31 
Besteht aus der Versicherung des Verstorbenen Anspruch 

uf Unfallhinterbliebenenrente für mehrere Hinterblieben~, 

.
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wird die Gesam.thöhe · auf die Unfallrente des Verstorbenen 
begrenzt, auf die er bei einem Körperschaden von 100 % 
einschließiich der Zuschläge Anspruch gehabt hätte. bie Min­
destrenten sind in voller Höhe zu zahlen. 

§ 32 
'Obergangsrente 

(1) Besteht nach der Stellungnahme der Arbeitshygiene­
inspektion für den Versicherten die Gefahr, daß bei einer 
Weiterbeschäftigung unter den gegetienen Arbeitsbedingungen 
eine Berufskrankheit entstehen, wiederentstehen oder sich 
verschlimmern kann, und erfolgt deshalb ein Arbeitsplatz­
wechsel, der zu einer Minderung des · Verdienstes führt, be­
steht Anspruch auf 'Obergangsrente. 

(2) Die Übergangsrente wird in Höhe der Verdienstminde­
rung gezahlt, höchstens .jedoch in Höhe von 50 % der riach 
dem beitragspflichtigen monatlichen· Durchschnittsverdienst 
auf Grund eines Körperschadens von 100 % zu berechnenden 
Unfallrente ohne Festbetrag. 

(3) Die Zahlung der Übergangsrente erfolgt für die Dauer 
der nachgewiesenen Verdienstminderung, längstens jedoch für 
2 Jahre nach erfolgtem Arbeitsplatzwechsel. 

§ 33 
-Renten für Bergleute 

Für die Gewährung und Berechnung von Renten für_Berg­
leute und ihre Hinterbliebenen einschließlich der Gewährung 
von Zu~chlägen für den Ehegatten und die Kinder gelten .die 
entsprechenden Bestimmungen dieser Verordnung, soweit in 
den §§ 34 bis 45 nichts anderes festgelegt ist. 

Bergmannsaltersrente 
§ 34 

(1) Anspruch auf Bergmannsaltersrente haben beim Nach­
weis der gemäß § 3 geforderten Zeit einer versicherungspflich­
tigen Tätigkeit 

a) Frauen ab Vollendung des· 60. Lebensjahres und Männer 
ab Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn sie minde­
stens 5 Jahre bergbaulich versichert waren, 

b)_ Frauen ab Vollendung des 55. Lebensjahres und Männer 
ab Vollendung·des 60. Lebensjahres, wenn sie eine min­
destens 5jährige ununterbrochene bergmännische Tä­
tigkeit wegen Berufsunfähigkeit aufgeben mußten. 

(2) Für Bergleute, die mindestens 15 Jahre eine· versiche­
rungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben und davon. 6 Jahre 
oder mehr bergmännisch tätig waren; wird die Altersgrenze 
gemäß Abs . .1 Buchst; a für das 6. und jedes weitere Jahr der 
bergmännischen Tätigkeit um ein halbes Jahr, höchstens um 
5 Jahre, herabgesetzt. 

(3) Die für den Anspruch _auf Bergmannsaltersrente· maß­
gebende Alt!il'sgrenze gilt auch für einen daneben bestehen­
den Rentenanspruch aus der Versicherung des verstorbenen 
Ehegatten. 

§ 35 
(1) Der Steigerungsbetrag zur Errechnung der monatlichen 

Bergmannsaltersrente beträgt ;für jedes Jahr der bergbau­
lichen Versicherung 2 % des Durchschnittsverdienstes gemäß 
§ 5 Abs. 1 Buchst. a. · 

(2) Bergleute, die mehr als 10 Jahre unter Tage tätig wa­
ren, erhalten zu ihrer Bergmannsaltersrente einen Zuschlag 
für Untertagearbeit. Er beträgt 

für_ das lL bis 15. Jahr der Untertagearbeit jel,- M, 
fiir das 16. bis 25; Jahr der Untertagearbeit je 2,50 M 
und 
für jedes weitere· Jahr der Untertagearbeit je3,50 M. 

Zeiten der - Untertagearbeit während des Bezuges einer 
Bergmannsaltersrente, Bergmannsinvalidenrente, Bergmanns~ 
vollrente oder' Bergmannsrente werden bei der Berechnung 
dieses Zusc:hlages nicht berücksichtigt .. 

§36 

Bergmannsinvalidenrente 

(1) Anspruch auf Bergmannsinvalidenrente besteht, wenn 
der Werktätige mindestens 5 Jahre -bergbaulich · versichert 
war Und die Voraussetzungen gemäß§ 9 oder§ 10 erfüllt sind. 

(2) Die Bestimmungen des § 35 gelten auch für die Berech­
nung der Bergmannsinvalidenrente. 

BergmannsvoUrente 
§37 

Anspruch auf Bergmannsvollrente haben Bergleute, die 
a) d'as 50. Lebensjahr vollendet haben, 
b) .mindestens 25 Jahre bergbaulich versichert waren und 
c) während der im Buchst. b genannten Zeit mindestens 

15 Jahre unter Tage tätig waren. 

§38 
Zeiten des Direktstudiums an Universitäten, Hoch- oder 

Fachsch,ulen sowie Partei- oder Gewerkschaftsschulen, zu de­
-nen Bergleute delegiert wurden, werden auf die geforderte 
Mindestzeit von 25 Jahren bergbaulicher Versicherung ange-. 
rechnet. 

§ 39 

· Für Bergleute, die mindestens 15 Jahre unter Tage tätig 
wareQ und diese Tätigkeit wegen Berufsunfähigkeit aufge­
ben mußten, wird die nach Eintritt der Berufsunfähigkeit 
außerhalb des Bergbaues ·ausgeübte versicherungspflichtige 
Tätigkeit auf die geforderte Mindestzeit von 25 Jahren berg­
baulicher_ Versicherung angerechnet. Voraussetzung ist, daß 
nach Eintritt der Berufsunfähigkeit keine andere zumutbare 
Tätigkeit im gleichen Betrieb oder in einem anderen Berg­
baubetrieb 'nachgewiesen werden konnte. 

§ 40 
(1) Für Bergleute, die mindestens 10 Jahre unter Tage tätig 

waren und aus dieser Tätigkeit 
a} im . Zusammenhang mit Rationalisierungsmaßnahmen 

ausscheiden und vereinbarungsgemäß eine versiche-­
-rungspflichtige Tätigkeit in einem Betrieb außerhalb des 
Bergbaues aufnehmen oder · 

b) infolge eines Arbeitsunfalls · bzw. einer Berufskrankheit 
ausscheiden und vereinbarungsgemäß eine versiche­
rungspflichtige Tätigkeit in einem Betrieb außerhalb des 
Bergbaues aufnehmen oder · 

c) infolge Übernahme einer 'Wahlfunktion oder Berufung 
ausscheiden, · -

wird diese Tätigkeit außerhalb des Bergbaues au~ die gefor­
derte Mindestzeit von 25 Jahren bergbaulicher Versicherung 
angerechnet. · 

(2) Für die im Abs. 1 genannten Bergleute, die die Voraus­
setzungen gemäß § 37 Buchstaben a und b erfüllt haben, ent­
steht der Anspruch auf Bergmannsvollrente um die Anzahl 
der .Jahre und Monate später, die an eiqer 15jährigen Unter­
tagearbeit fehlen. 

(3) Für Bergleute, die mindestens 15 Jahre unter Tage tätig 
waren, gelten die Bestimmungen des Abs.1 unabhängig von 
der zuletzt S:usgeübten Tätigkeit im Bergbau. 

'§ 41 

~Die Bestimmungen des § 35 gelten auch für die Berech­
nung cfer Bergmannsvoll_rente. 

Bergmannsrente 

§ 42 _ , 
Anspruch auf Bergmannsrente, h.aben Bergleute, die min­

destens 5 Jahre bergbaulich versichert waren und ihre bis­
herige ?ergmännische Tätigkeit wegen Berufsunfähigkeit 
nicht mehr ausüber. können. ·Die Feststellung der Berufsun-
fähigkeit muß spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Auf-
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gabe der bish~r ausgeübten bergmännischen Tätigkeit durch 
die Ärztekommission erfolgen. . .. 

§43 
AIS berufsunfähig gilt der .. Versicherte, . der infolge _ einer 

Krankheit oder eines Unfalls die von ihm bisher verrichtete 
bergmännische Tätigkeit oder eine . andere im wesentlichen 
gleichartige · und wirtschaftlich gleichwertige Tätigkeit in 
Bergwerksbetrieben nicht mehr ausüben kann. 

§44 
(1) Grundlage für die Berechnung der Bergmannsrente sind 
a) der in deri letzten 20 Jahren der bergbaulichen Versiche­

rung, _frühestens ab 1. Januar 1946, erzielte beitrags­
pflichtige monatliche Durchschnittsverdienst, 

b) die Anzahl der Jahre der bergbaulichen Versicherung 
und 

c) die Untertagearbeit von mehr als 10 Jahren. 

(2) Die Bergmannsrente beträgt 10 % des Durchschnittsver­
dienstes gemäß Abs. 1 · Buchst. a . zuzüglich 1,5 % dieses Durch­
schnittsverdienstes für das 6. und jedes weitere Jahr der berg­
baulichen Versicherung. 

(3) Zu der nach Abs. 2 errechneten Rente wird ein Zu­
schlag für Untertagearbeit gemäß§ 35.Abs. 2 gezahlt. 

(4) Die Mindestrente beträgt 60,- M. 

(5) Der Kinderzuschlag zur Bergmannsrente beträgt 20,- M. 

§45 
Berginannshinterbliebenenrenten 

(1) Anspruch auf Bergmannswitwenrente besteht für die 
Witwe eines bergmännisch Beschäftigten bereits ab Vollen­
dung des 55. Lebensjahres, wenn der Verstorbene die Voraus­
setzungen zum Bezug einer Bergmannsalters-, Bergmanns­
invaliden-, Bergmannsvoll- oder Bergmannsrente erfüllt 
hatte. 

(2) Die Bergmannswitwen-(witwer.:.)Rente beträgt 65 % der 
Rente des Verstorbenen ohne Zuschläge, mindestens 270,- M. 

' . 

Renten für Mitarbeiter 
·des Gesundheits- und Sozialwesens 

§ 46 
11'.ür die Gewährung und Berechnung von Renten .für Mit­

arbeiter, die in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial­
wesens tätig waren, einschließlich. der Gewährung von Zu­
schlägen für den Ehegatten und die Kinder, gelten die ent­
sprechenden Bestimmungen dieser Verordnung, soweit im 
§ 47 nichts anderes festgelegt ist. 

§ 47 
In Würdigung der physischen und psychischen persönlichen 

Belastung im Beruf und des selbsUosen Einsatzes bei der Be­
handlung und Pflege kranker Menschen beträgt für Mitar­
beiter des Gesundheits- und Sozialwesens, die mindestens 
10 Jahre ununterbrochen in Einrichtungen des Gesundheits­
oder Sozialwesens eine versicherungspflichtige Tätigkeit aus­
geübt haben, bei der Berechnung der Alters- oder Invaliden­
i:ente der Steigerungsbetrag für jedes Jahr der Tätigkeit in 
einer solchen Einrichtung 1,5 % des Durchschnittsverdienstes 
gemäß § 5 Abs. 1 Buchst. a. 

§48 

Zusätzlicher Stelgerungsbetrag für ehemalige Angehörige 
der bewaffneten Organe bzw. der Zollverwaltung 

· del" . Deutschen Demokratischen Republik 

(1) Ehemaligen Angehörigen der bewaffneten Org~ne bzw. 
der Zollverwaltung der Deutschen Pemokratischen Republik, 
die ohne Anspruch auf Alters:- oder Invalidenrente nach den 
Versorgungsordnungen aus diesen· Organen ausgeschieden · 
sind, · wird für die bei den bewaffneten Organen bzw. der 
Zolly~~altung der Deutschen Demokratischen R~publi~ nach 

· den Versorgungsordnungen über 60,- M monatlich entrichte­
. ten Beiträge ein zusätzlicher Steigerungsbetrag gewährt, so'­
weit diese Beiträge nicht bei der Berechnung der Zusatz­
rente gemäß der Verordnung vom 17. November 1977 über die . 
freiwillige Zusatzrenterive111icherung der Sozialversicherung 
- FZR-Verordnung - (GBl. I Nr. 35 S. 395) angerechnet wer­
den. Bei gleichzeitigem Anspruch auf mehrere Renten wird 
dex- zusätzliche· Steigel"l./,ngsbetrag nur einmal gewährt. 

(2) Der zusätzliche Steigerungsbetrag wird gemäß § 7 Ab­
sätze 2 und 3 der · Veror:dnung vom 15. März 1968 über die 
freiwillige Versicherung auf Zusatzrente bei der Sozialver­
sicherung (GBI. II Nr. 29 S. 154) berechnet. Er wird zur 
errechneten · 

a) Alters- oder Bergmannsalte~rente, 
.b) .Invaliden- oder Bergmannsinvalidenrente, 
c), Unfallrente auf Grund eines Körperschadens von 

• 662/s % und mehr, wenn gleichzeitig Invalidität vorliegt, 
1 

zur ,Mindestrente bzw. zum Mindestbetrag gezahlt. 

(3) Bestand für den Verstorbenen . Anspruch auf' einen zu­
sätzlichen Steigerungsbetrag, erhalten die Hinterbliebenen 
einen zusätzlichen Steigerungsbetrag zur errechneten oder 
begrenzten Rente bzw. Mindestrente. Er beträgt für Emp-
fänger einer · 

a) Bergmannswitwen-(witwer-)Rente 65 %, 
b) Witwen-(Witwer-)Rente, Unfallwitwen-(witwer-) 

Rente gemäß § 29 Abs.1 bzw. Übergangshinter-
. bliebenenrente 60 %, 

c) Vollwaisenrente 40 %, 
d) Halbwaisenrente 30 % 

des zusätzlichen Steigerungsbetrages des Verstorbenen. 

§ 4~ 
Unterhaltsrente an geschiedene Ehegatten 

(1) Unterhaltsrenten werden an geschiedene Ehegatten 
beim Tode des zur Unterhaltszahlung ,verurteilten geschie­
denen Ehegatten gewährt. Anspruch auf. Unterhaltsrente be-
steht, wenn . 

a) der µnterhaltsberechtigte Ehegatte die für Witwen 
(Witwer) geforderten Voraussetzungen gemäß § 19 Abs. -1 
erfüllt und keir1e Rente der Sozialversicherung oder 
Versorgung bezieht und 

b) der' zur Unterhaltszahlung,verpflichtete geschiedene Ehe­
gatte zum Zeitpunkt seines Todes eine eigene Rente de:r 
Sozialversicherung oder eine Versorgung bezog · bzw. 
einen Anspruch darauf gehabt hätte. 

Die Unterhaltsrente wird für die Dauer der_ gerichtlich fest­
gelegten Unterhaltszahlung gewährt. 

(2) · Die Uriterhaltsrente wird in Höhe des gerichtlich fest­
gelegten Unterhaltsbetrages gezahlt. Sie beträgt höchstens 
270,-M. . 

§ 50 
Anspruch aut mehrere Renten 

. der Sozialversicherung 
(1) Besteht Anspruch auf 2 gleichartige Renten, wird nur 

die höhere gezahlt. 

(2) .Besteht Anspruch auf 2 nicht gleichartige Renten, wird_ 
die höhere voll, die n~edrigere in Höhe von 25 % der errecli­
neten Rente gezahlt. 

(3) Besteht Anspruch auf 2 nicht gleichartige Renten · und 
ist eine der beiden Renten eine Unfallrente, wird die höhere 
Rente voll, die niedrigere in Höhe von 50 % der errechneten 
Rente gezahlt. 

(4) . Der 'Mindestbetrag der als zweite Leistung gezahlten 
Renten .beträgt 50,"."" M. Das gilt nicht · für Unfallrenten auf 
Grund eines Körperschadens· von weniger als 662/3 %, Berg­
mannsrenten und Unfallwitwenrenten in Höhe von 20 0;0 des 
beit:ragspflichtigen .monatlichen Durchschnittsverdienstes des 
Verstorbenen. 

- ·'11...4C---~ ---- - - -------·- ·--------~---- - ----- - ----
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(5) Besteht Anspruch auf 2 nicht gleichartige Renten, wer­
den die Zuschläge für Kinder und fü,; den Ehegatten nur ein­
mal gezahlt. Die Zahlung erfolgt in voller Höhe zu der Rerite, 
zu welcher der . günstigere A,nspruch besteht. .Das gilt auch 
dann, Wenn diese Rente gemäß den Absätzen 2 oder 3· zu 
kürzen ist. 

(6) Besteht Anspruch au.f' mehr als 2 nicht gleichartige Ren­
ten, ruhen die weiteren Ansprüche. 

(7) Auf Übergangsrenten und Zusatzrenten sowie den zu­
sätzlichen Steigerungsbetrag sind die Bestimmungen der Ab­
sätze 1 bis 6 und· auf Obergangshinterbliebenenrenten die Be­
stimmungen der Absätze 2 bis 6 nicht anzuwenden. 

§51 
· Anspruch aut Rente der Sozialversicherung 
und Rente aus der freiwilligen Versicherung 

. bei der Staatlichen Versicherung 
der Deutschen .Demokratischen Republik 

Besteht neben dem Anspruch auf eine Rente der Sozialver­
sicherung ein Anspruch auf eine nicht gleichartige Rente aus 
der freiwilligen Versicherung bei der Staatlichen Versiche­
rung der Deutschen Demokratischen Republik, die von dieser 
nach der Verordnung vom 25. Juni 1953 über die Neurege­
lung der freiwilligen Versicherungen in der Sozialversiche­
rung (GBI. Nr. 80 S. 823) übernommen wurde,- sind die Be­
. stimmungen des § 50 anzuwenden. 

§52 
Anspruch, aut Rente und 

zusätzliche Altersversorgung der Intelligenz 
(1) Besteht neben dem Anspruch auf eine Rente der Sozial­

versicherung ein Anspruch auf zusätzliche Altersversorgung 
der Intelligenz (eigene Versorgung oder Hinterbliebenenver- · 
sorgung), wird die Rente der Sozialversicherung in Höhe des 
errechneten Steigerungsbetrages, bei Unfall- und Unfallhin­
terbliebenenrente in Höhe des nach dem beitragspfliclitigen 
monatlichen Durchschnittsverdienst errechneten Betrages ge-
zahlt. -

(2) Besteht ·neben· dem Anspruch auf 2 nicht gleichartige 
Renten der Sozialversicherung ein Anspruch auf zusätzliche 
Altersversorgung der Intelligenz (eigene Versorgung oder 
Hinterbliebenenversorgung), werden .beide Renten der Sozial;. 
Versicherung gemäß Abs. 1 errechnet. Die höhere Rente wird 
voll, die nieclrigere gemäß den im § 50 Absätze 2 und 3 fest-. 
gelegten Anteilen gezahlt. 

(3) Wenn es für den Rentner günstiger ist, erhält ·er an-
stelle · 

a) der Rente der Sozialversicherung gemäß Abs'. 1 die zu­
treffende Mindestrente .bzw. den zutreffenden Mindest­
betrag, gekürzt um 50 % der zusätzlichen Altersversor­
gung der Intelligenz, 

b) der Renten der Sozialversicherung gemäß Abs. 2 
die zutreffende Mindestrente ·bzw.· den zutreffenden 
Mindestbetrag des Rentenanspruchs aus eigener Ver-. 
sicherung, gekürzt um 50 % der zusätzlichen Alters-
versorgung der Intelligenz, und · 
die zweite Rente in· Höhe des. Mindestbetrages für 
zweite Leistungen, 

c) der Waisenrente der Sozialversicherung gemäß Abs.1 
und der Waisenversorgung aus der zusätzlichen Alters­
versorgung der Intelligenz. die volle Waisenrente der 
Sozialversicherung. · · 

(4) Besteht neben dem Anspruch auf Altersrente gemäß § 4, 
Invalidenrente gemäß §§ 11 oder 12 bzw. Übergangshinterblie­
benenrente gleichzeitig Anspruch auf eine zusätzliche Alters­
versorgung der Intelligenz (eige'he Versorgung oder Hinter­
bliebenenversorgung), werden die Renten in Höhe von 160,- .JY-1 
gezahlt. Ist es für den Rentner günstiger, werden diese Ren­
ten iri Höhe von · 270,- M festgelegt und um die Hälfte der 
Altersversorgung der Intelligenz gekürzt. 

(5) Besteht für Frauen, die 5 und mehr Kinder geboren und 
mindestens 15 Arbeitsjahre haben, neben dem Anspruch auf 

Alters- oder .Invalidenrente gleichzeitig Anspruch auf eine 
zusätzliche Altersversorgung der· Intelligenz (eigene Versor­
.gung oder Hinterbliebenenven:,orgung), wird die Rente in 
Höhe von mindestens 230,- M gezahlt. Ist es für den Rentner 
günstiger, wird diese Rente in Höhe · von 340,- M festgelegt 
und um die Hälfte der Altersversorgung dli?r Intelligenz ge­
kürzt. 

§53 

Anspruch aut Rente und Versorgung 

(1) B.esteht neben dem Anspruch auf eine Rente der Sozial­
versicherung ein Anspruch auf eine gleichartige Versorgung 
der bewaffneten Organe bzw. der Zollverwaltung der Deut­
schen Demokratischen Republik, wird die Rente der Sozial­
versicherung nur dann gezahlt, wenn. sie die höhere Leistung 
ist oder beide Leistungen gleich hoch sind. · 

(2) Besteht neben dem Anspruch auf eine Rente der Sozial­
versicherung ein Anspruch auf eine nicht gleichartige Ver­
sorgung der bewaffneten Organe bzw.-der Zollverwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik, ist die Rente der Sozial­
versicherung, 

·a) wenn, sie die höhere Leistung ist oder beide Leistungen 
gleich hoch sind, in voller Höhe zu zahlen, 

b) wenn sie die niedrigere Leisturig ist, 
....., gemäß § 50 Absätze 2 bis 4 gekürzt zu zahlen oder 

in voller Höhe zu zahlen, wenn sich unter ~erück­
sichtigung der Regelungen über die Kürzung der Ver­
sorgung ein höherer Gesamtarispruch ergibt. 

(3) Besteht neben dem Anspruch auf eine Rente·der Sozial­
versicherung ein Anspruch auf eine nidlt .gleichartige Ver­
sorgung der Deutschen Reichsbahn oder der Deutschen Post, 
ist die Rente der Sozialversicherung gemäß § 50 Absätze 2 
bis 4' gekürzt zu zahlen, wenn sie die niedrigere Leistung ist 
oder beide Leistungen gleich hoch sind. 

(4f Besteht neben den in den Absätzen 2 oder 3 genannten 
Ansprüchen ein weiterer Anspruch auf zusätzliche Altersver­
sorgung der Intelligenz · (eigene Versorgung oder Hinte;blie:. 
benenversorgung), ist die Rente der Sozialversicherung gemäß 
§ 52 zu berechnen und zu zahlen. 

§54 

Rente für Kämpfer gegen den Faschismus 
und für Verfolgte des Faschismus 
sowie für deren Hinterbliebene 

(1) Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Fa­
schismus erhalten neben ihrer Ehrenpension ab Erreichen des 
Rentenalters bzw. bei Invalidität eine Alters- oder Invaliden­
rente in Höhe von 350,- M. 

(2) Besteht neben dem im Abs. 1 genannten Anspruch gleich­
zeitig Anspruch auf zusätzliche Altersversorgung der Intelli­
genz (eigene Versorgung oder Hinterbliebenenversorgung),' be-

-

trägt die Alters- oder. Invalidenrente 240,- M. · 

(3) Zur Alters- oder Invalidenrente·wird Ehegattenzuschlag 
gemäß § 17 gezahlt. 

(4) Hinterbliebene von Kämpfern gegen den Faschismus 
und Verfolgten des· Faschismus· erhalten neben ihrer Hinter-
bliebenenpension eine · ,., 

a) Witwen-:(Witwer-)Rente in- ßöhe von 270,- M, wenn die 
Voraussetzungen_ gemäß § 19 Abs. 1 vorliegen, 

b) · Vollwaisenrente in Höhe von 150,- M, Halbwaisenrente 
in Höhe von 105,--M, wenn die Voraussetzungen gemäß 
§ 21 Absätze 1 und 2 vorliegen. 

(5) Besteht neben den im Abs. 4 genannten Ansprüchen 
gleichzeitig Anspruch auf eine · zusätzliche Altersversorgung 
der. Intelligenz (eigene Versorgung oder Hinterbliebenenver­
sorgung), beträgt die 

a) Witwen-(Witwer-)Rente 60 %, 
b) Vollwaisenrente 40 % und die Halbwaisenrente 30 % 

der Rente des Verstorbenen gemäß Abs. 2. 



., 

Gesetzblatt Teil I Nr. 43 - Ausgabetag: 19. Dezember 1979 409 

(6) Die-für den Anspruch auf Ehreripension bzw; Hinter­
bliebenenpension für Kämpfer gegen deh °Faschismus und für 
Verfolgte des Faschismus sowie für deren Hinterbliebene 
festgelegten : Altersgrenzen (Vollendung des ·60. Lebensjahres 
lür Männer bzw. des 55. Lebensjahres für. .Frauep) gelten auch 
für den Anspruch auf. Rente und Ehegattenzuschlag. · 

(7) Besteht Anspruch auf 2 Renten der Sozialversicherung, 
gelten die Bestimmungen des § 50. 

III. 

Pflegegeld, .Blindengeld und Sonderpflegegeld 

Pfleg~geld 

§ 55 

(1) Empfänger einer Rente der Sozialvers1cherung oder einer 
an deren Stelle gezahlten Versorgung, die wegen Gesundheits~ 
Schäden, die durch · Heilbehandlung in absehbarer Zeit nicht 
mehr ,behoben, gebessert- oder gelindert werden können, der 
P flege durch andere .Personen bedürfen. und nicht berufs­
tätig sind, haben Anspruch auf Pflegegeld, wenn kein An-

• spruch- auf Blindengeld oder Sonderpflegegeld besteht. 

(2) Rentner bzw. Einpfänger einer Versorgung, die einen 
Ehegattenzuschlag oder Kinderzuschlag erb.alten, haben für 
den Ehegatten bzw. das Kind Anspruch auf Pflegegeld, wenn 
die Voraus~etzungen des Abs.1 vorliegen und Pflegebedürf­
tigkeit tagsüber, jedoch nicht nachts, oder tagsüber und nachts 
besteht. 

(3) Das Pflegegeld beträgt für Pflegebedürftige .riach 
Stufe I 
Pflegebedürftigkett bi~ zu 5 Stunden am Tage · 2d,- M, 
StufeiI 
Pflegebedürftigkeit von mehr als 5 Stunden am Tage 40,- M, 
Stufe III 
Pflegebedürftigkeit tagsüber, jedoch nicht nachts 60,- M, 
Stufe IV 
Pflegebedüdtigkeit . tagsüber und nachts . 80,- M. 

(4) Für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres be­
trägt das Pflegegeld nach Stufe III 90,- M, nach Stufe IV 
120;.:.. iv.I. . 

(5) Das. Pflegegeld nach den Stufen III und IV wird auch 
dann gezahlt, wenn der Pflegebedürftige eine Berufstätigkeit 
ausübt oder ·wenn infolge der Höhe des Verdienstes kein An­
spruch auf Rente oder Versorgung besteht:. 

(6) Der Anspruch auf Pflegegeld für pflegebedürftige Kiri-

§58 
(1) Hochgradig Sehsehwache, · praktisch Blinde und Blinde 

erhalten ·ab Vollendung des 16. Lebensjahres, unabhängig von 
dem erzielten Verdienst oder anderem Einkommen, ein Blin­
dengeld. 

(2) Das. Blindengeld beträgt 
nach Stufe! 
für hochgradig Sehsehwache 30,- M; 
(1/25 Sehvermögen und weniger bei voller Korrektur) 

nach Stufe II 
für praktisch Blinde 60,- Mi 
(1/50 Sehvermögen und weniger bei voller Korrektur) 

nach Stufe III 
für Blinde __ . ·: 120,- M, 
(1/200 Sehven,nögen und weniger bei voller Korrektur) 

nach Stufe IV 
für hochgradig Sehsehwache 50,-M, 
für praktisch Blinde -80,-M, 
für Blinde 160,-M, 
wenn diese neben ihrer Sehbehinderung bzw.- Blind­
heit 
a) einseitig armamputiert sind oder 
b) einseitig beinamputiert sind oder 
c) · so · schwere Gesundheitsschäden haben, daß hierfür 

bereits ..stundenweise Pflegebedürftigkeit besteht, 

nach Stufe V 
für hochgradig Sehsehwache 120,- M, 
für I)raktisch Blinde 150,- M, 
für Blinde 210,- M, 
wenn diese neben ihrer Sehbehi.nderung- bzw. Blind-
heit · · 

a) so gelähmt sind; daß die Gebrauchsfähigkeit der 
u_nteren Gliedmaßen. ausgeschaltet is't, 
oder 

b) auf · Grund des -totalen Ausfalls beider Beine den 
Querschnittsgelähmten gleichzustellen sind 
oder 

c) mindestens 70 % .ltlrnorganisch geschädigt sind 
oder 

d) beidseitig beinamputiert sind 
oder 

e) infolge Beschädigung der unteren Gliedmaßen 
Erschwernisse . bei der Fortbewegung haben, ·die 
denen eines im oberen Drittel beider Oberschenkel 
· Amputierten ·entsprechen; oder 

f) so schwere Gesundheitsschäden haben, daß hierfür 
bereits tags.übe~ oder tagsüber und nachts Pflege­
bedürftigkeit besteht, · 

nach Stufe VI 
ür hochgradig Sehsehwache 180,-M, 
ür praktisch Blinde 210,-M~ 
ür Blinde 240,-M, 

enn diese neben ihrer Sehbehinderung bzw. Blind­
heit 
) gehörlos oder so gehörgeschädigt ·sind, -daß sie 

praktisch als gehörlos _gelten, oder 
)_ ohne Hände sind öder 

c) infolge Versteifung oder Lahmung der oberen 
Gliedmaßen bzw. auf Grund eines psychischen 
Gesundheitsschadens in der Gebrauchsfähigkeit. 
derselben soweit behindert sind, daß sie· bei der 
Verrichtung ihrer pei:sönlichen Bedürfnisse Perso- · 
nen ohne Hände gleichzustellen sind, oder 

) dreifach amputiert sind oder 
) bei .Ausfall der. Gebrauchsfähigkeit von minde­

stens drei Gliedmaßen· den dreifach Amputierten 
gleichzustellen sind. 

der besteht · · · 

a) nach Stufen I oder II ab Vollendung des 6. Lebensjahres, 
b) nach Stufen III oder IV ab Vollendung des 1. Leben~­

jahres. 

§56 

(1) Für die Dauer des .Aufenthaltes in einem Krankenhaus, 
Feierabend- oder Pflegeheim, Heim für geschädigte Kinder 
und Jugendliche, Rehabilit_ationszentrum . für Berufs.bildung 

·bzw. Schulinternat ruht grundsätzlich der Anspruch auf 
Pflegegeld. Ausnahmen · davon werden in einer Durchfüh­
rungsbestimmung gere~elt. 

(2) Für die D~uer der Unterbringung in einem Wohnheim 
oder einer Tagesbetreuungsstätte besteht der Anspruch auf 
Pflegegeld; ~ · 

Blindeng~ld und Sonde~pflegegeld 

.§ 57 

Empfänger einer Rente der Sozialversicherung oder einer 
an deren Stelle gezahlten Versorgung haben Anspruch auf 
Blindengeld bzw. "Sonderpflegegeld für sich und ihre an­
spruchsberechtigten Familienangehörigen, wenn die Voraus­
setzungen gemäß den §§ 58, 59 oder 60 vorliegen. 

· 
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haben, erhalten für die Dauer des Aufenthaltes in einem ren gestellt wird. 

§ 59 

(1) Schwerstbeschädigte erhalten ab Vollendung des 16. Le­
bensjahres, unabhängig von dem erzielten Verdienst oder 
anderem Einkommen, ein Sonderpflegegeld. 

(2) Das Sonderpflegegeld beträgt 

nach,Stufe I i'20,'-M 

für Personen, die 
a) querschnittsgelähmt sind bei totaler Lähmung 

beider Beine oder 
b) auf Grund des totalen Ausfalls , beider Beine den 

Querschnittsgelähmten gleichzustellen sind oder. 
c) beinamputiert sind, mindestens vom oberen Drittel 

beider Oberschenkel ab, oder 
d) infolge Beschädigung der unteren Gliedmaßen 

Erschwernisse bei der Fortbewegung haben, die 
denen eines im oberen Drittel beider Oberschenkel 
Amputierten entsprechen, 

nach Stufe II 180,- M 
für Personen, die 
a) ohne Hände sind oder 
b) infolge Versteifung oder Lähmung der oberen 

Gliedmaßen bzw. auf Grurid eines psychischen Ge­
sundheitsschadens in der Gebrauchsfähigkeit der­
selben soweit behindert sind, daß sie 1bei der Ver­
richtung ihrer persönlichen Bedürfnisse Personen 
.ohne Hände gleichzustellen sind, oder 

c) dreifach amputiert sind oder 
d) bei Ausfall der Gebrauchsfähigkeit von minde­

stens drei Gliedmaßen den dreifach· Amputierten 
gleichzustellen sind. 

§ 60 
(1) .Für Empfänger einer Waisenrente oder an deren. Stelle 

gezahlten Versorgung sowie für Kinder, für die der Rentner 
bzw. Empfänger efner Versorgung Kinderzuschlag erhält, be­
steht ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur ·vollendung 
des 16. Lebensjahres Anspruch auf 

a) Blindengeld der Stufe IV in Höhe von 
38,- M für hochgradig Sehsehwache, 
60,- M für praktisch Blinde, 

120,- M für Blinde, 

b) Blindengeld der Stufe V in Höhe von 
90,- M für hochgradig Sehsehwache, 

- 113,- M für praktisch Blinde, 
- 158,- M für Blinde, 

c) Blindengeld der Stufe VI in Höhe von 
135,- M für hochgradig Sehsehwache, 

- 1~8,- M für praktisch Blinde, 
- 180,- M für Blinde, 

d) Sonderpflegegeld d.er Stufe I 
in Höhe von 90,- M und 

· e) Sonderpflegegeld der Stufe II 
in Höhe von 135,- M, 

wenn die Voraussetzungen gemäß·§ 58 Abs. 2 oder f59 Abs. 2 
vorliegen. · · 

(2) Rentner bzw. Empfänger einer Versorgung, d'ie einen 
Ehegattenzuschlag, erhalten, haben für den Ehegatten An­
spruch auf Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld, wenn die Vor­
aussetzungen gemäß § 58 Abs. 2 oder § 59 Abs. 2 vorliegen. 

§ 61 

Treffen mehrere der in den§§ 58 und 59 genannten Voraus­
setzungen'. zu, besteht nur Anspruch auf die höhere Leistung. 

§62 

(1) Anspruchsberechtigte, die das 16. Lebensjahr vollendet 

Krankenhaus, Feierabend- oder Pflegeheim, Heim für ge­
schädigte Kinder und Jugendliebe, Rehabilitationszentrum für 
Berufsbildung bzw. Schulinternat grundsätzlich 50 % des Blin-

. dengeldes bzw. Sonderpflegegeldes. Ausnahmen davon wer­
den in einer Durchführungsb_estimmung geregelt. Erfolgt der 
Aufenthalt in einem Krankenhaus, Feierabend- oder Pflege­
heim bzw. Heim für geschädigte Kinder und Jugendliche auf 
Grund. eines psychischen Gesmrd,heitsschadens, ruht der An­
spruch auf Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld. 

(2) Für Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 
ruht grundsätzlich der Anspruch auf Blindengeld bzw. Son­
derpflegegeld für die Dauer des Aufenthaltes in einem Kran­
kenhaus, Pflegeheim, Heim für geschädigte. Kinder und Ju~ 
gendliche, Rehabilitationszentrum für Berufsbildung bzw. 
Schulinternat. Ausnahmen davon werden in einer Durchfüh­
rungsbestimmung geregelt. 

(3) Für die Dauer der Unterbringung in einem Wohnheim 
oder einer Tagesbetreuungsstätte besteht der Anspruch auf 
Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld. ,,.. 

IV. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 63 

Antragstellung und Entscheidungen 
über Leistungen 

(1) Die Leistungen nach dieser Verordnung sind schriftlich 
bei der zuständigen Dienststelle der Sozialversicherung zu be-. 
antragen; 

(2) Über Anträge auf Leistungen entscheidet die· dafür zu­
ständige Dienststelle der Sozialversicherung. Die Entschei­
dung ist schriftlich zu begründen. Der Bes.cheid ist dem An­
tragsteller gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen bzw. 
zu übermitteln. 

§ 64 
Xrztliche Begutachtung 

.Ist für die Gewährung einer Leistung nach dieser Verord­
nung eine ärztliche Begutachtung erforc:lerlich, erfolgt diese im 
Rahmen der vom staatlichen Gesundheitswesen geleiteten 
Gutachtertätigkeit. 

Zahlung von Leistungen 
§ 65 

Die Leistungen nach dieser Verordnung werden auf volle 
.Mark aufgerundet upd monatlich gezahlt. 

§ 66 

(1) Die Zahlung der Alters-, Bergmannsalters- bzw. Berg~ 
mannsvollrente beginnt mit dem Ersten des Kalendermonats, 
in dem ·die Voraussetzungen für den Anspruch auf Rente 
erfüllt werden, wenn der Antrag innerhalb von 3 Jahren ge:.. 
stellt wird. ' 

(2) Die Zahlung der Bergmannsrente beginnt mit dem Ersten 
des Kalendermonats, in dem die. Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Rente erfüllt werden, frühestens mit dem ·auf 
den Wegfall der Geidleistungen der Sozialversicherung wegen 

.Arbeitsunfähigkeit folgenden Tag, wenn der Antrag inner-
halb von 3 Jahren gestellt wird. , 

(3) Die. Zahlung der Hinterbliebenen-, UnfaHhihterbliebe­
nen-: bzw. Bergmannshinterbliebenenrenten, die nicht wegen 
Invalidität gezahlt werden; beginnt mit dem Ersten des Ka­
lendermonats, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Rente erfüllt werden, wenn der Antrag innerhalb von 
3 Jahren gestellt wird. Bezog der Verstorbene bereits Rente, 
beginnt die Zahlung dieser Renten. mit dem Ersten des auf 
den Todestag folgenden Kalendermonats. 

(4)- Die Zahlung der Unterhaltsrente, die nicllt wegen In­
validität gezahlt wird, beginnt mit dem Ersten des Kalender­
monats, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Rente erfüllt werden, wenn der Antrag innerhalb von 3 Jah­
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(5) Die Zahlung der Ehegatten- bzw. Kinderzusch.Iäge, die 
nicht wegen Invalidität gezahlt Werden, beginnt mit dem 
Ersten des Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen -für 
den Anspruch auf Zuschlag erfüllt werden, Wenn der Antrag 
innerhalb von 3 Jahren gestellt wird. ' · 

(6) Wird der Antrag auf eine der. in den Absätzen 1 bis 5 
genannten Lefstungen später als 3 Jahre nach Erfüllung der 
Voraussetzungen gestellt, wird die-Leistung für 3 Jahre nach-
gezahlt. · · · 

(7) Die Zahlung der Obergangshinterhliebenenrente beginnt 
mit dem Ersten des Kalendermonats, .. in. dem dei: Ehegatte 
verstorben ist, wenn der Antrag innerhalb von 3 Jahren ge­
stellt wird. Bezog der Verstorbene· bereits Rente, . beginnt die 
Zahlung mit dem Ersten des auf den Todestag folgenden -Ka-
lendermonats. · · -

(8) Wird der Antrag auf die Übergangshinterbliebenenrente 
später als 3 Jahre nach dem Tode des verstorl;>enen Ehegat­
ten gestellt, verringert sich die Dauer der Zahlung der Rente 
um·· die Anzahl der Monate, um . die der Antrag später als 
3 Jahre nach dem Tode des verstorbenen Ehegatten gestellt 
wird. 

§ 67 

(1) Die Zahlung der Unfallrente beginnt mit dem Ersten 
des Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen erfüllt wer­
den, wenn der Antrag bis zum Ablauf des folgenden Kalen­
dermonats gestellt wird. Die Zahlung beginnt jedoch frühe­
stens mit dem Tag, der auf den We~faÜ der wegen Arbeits­
unfähigkeit gezahlten Geldleistungen der Sozialversicherung 
"folgt. . 

(2) Wird ' der Antrag auf Unfallrente nach Ablauf der im 
_Abs.1 genannten Frist gestellt, wird die Unfallrepte von dem 
gemäß Abs. l mögliche!). Zeitpunkt an, längstens ·jedoch für 
3 Jahre, nachgezahlt, wenn durch ärztliches Gutachten erwie­
sen --ist, daß der Körperschaden bereits während dieser Zeit 
bestand. In allen anderen Fällen der-späteren Antragstellung 
beginnt die Zahlung der Unfallrente mit dem Ersten des Ka­
lendermonats der Antragstellung. 

§ 68. 

(1) Die Zahlung der Invaliden-, Bergmannsinvaliden- bzw. 
Kriegsbescliädigtenrente beginnt, 

a) wenn Geldleistungen der Sozialversicherung wegen Ar;-· 
beitsunfähigkeit bezogen werden, mit dem auf den Weg­
fall der Geldleistungen folgen.den Tag, 

b) mit dem Ersten des Kalendermonats der Antragstellung, 
wenn kein Anspruch auf· 'GelcÜeistungen der Sozialver­
sicherung wegen Arbeitsunfähigkeit besteht. 

(2) ·Die Zahlung de,r;- Hinterbliebenen,-, Unfallhinterbliebe­
nen- bzw. Bergmannshinterbliebenenrente sowie der Unter­
haltsrente wegen Invalidität beginnt mit dem Ersten des Ka­
lendermonats der Antragstellung. Bezog der Verstorbene be­
reits Rente, beginnt die Zahlung dieser Renten mit dem Ersten 
des auf den -Todestag folgenden Kalendermonats. 

(3) Die Zahlung des Ehegatten- und Kinderzuschlages we­
gen Invalidität beginnt mit dem Ersten des Kalendermonats 
der Antragstellung. · 

§ 69 

·Bezog der Verstorbene eine Unfail-, J{riegsbeschä<ligte.tb 
Bergmanns- oder Übergangsrente, die ohne Zuschlä__ge nied­
riger war als die Mindestrente für werktätige mit weniger als 
1_5 Arbeitsjahren, beginnt die Zahlung der Hinterbliebenen­
rente mit dem Ersten~des Kalendermonats, in dem der _Rent-
ner verstarb. _ 

§ 70 

(1) Die Zahlung des Pflegegeldes der Stufen I und II beginnt 
mit dem Ersten des Kalendermonats der Antragsteilung, 
frühestens mit -dem Ersten des Kalendermonats, iri dem die 
Zahlung der Rente beginnt. 

(2) Die Zahlung des Pflegegeldes der Stufen III und IV so­
wie· des Blindengeldes bzw. Sonderpflegegeldes beginnt mit 
dem Ersten des Kalendermonats der Antragstellung; 

(3) Die Zahlung -des Pflegegeldes der Stufen III und IV so­
wie des Blindengeldes bzw. Sonderpflegegeldes für den Ehe­
gatten und die Kinder beginnt mit dem Ersten des_ Kalender'­
monats der Antragstellung, frühestens mit dem Ersten des 
Kalendermonats, in d_em die Zahlung d~r ,Rente beginnt. --

§71 

Zahlung von Leistungen während des Vollzugs 
einer Strafe ·mit Freiheitsentzug 

(1) Für die Zeit des Vollzugs einer Strafe mit Freiheitsent~ 
zug werdim an Rentner keine Leistungen nach dieser Verord'­
nung gewährt. Das gilt nicht für 'den Kalendermonat, in dem 
der Vollzug einer ·Strafe mit Freiheitsentzug beginnt _oder 
endet. 

(2) Für die Zeit des Vollzugs einer Strafe mit Freiheitsent­
zug, für die dem Rentner gemäß Abs. 1 keine Leistungen. ge­
währt werden, erhält der anspruchsberechtigte Ehegatte-50 % 
der Rente ohne Zuschläge des Verurteilten. Die Kinderzu­
schläge und der Ehegattenzuschlag werden dazu in voller 
Höhe gezahlt. · 

(3) Ist der Inhaftierte nicht verheiratet oder besteht für sei­
nen _Ehegatten kein Anspruch auf eine Leistung gemäß Abs. 2, 
werden für die Kinder, für die ein Anspruch auf Kinderzµ­
schlag besteht, 50 '% der Rente des Verurteilten einschließlich 
Kinderzuschläge oder, wenn es günstiger ist, die Kinderzu­
schläge in voHer Höhe gezahlt. 

(4) Auf Übergangsrente finden die Bestimmungen der Ab­
·sätze 2 und ·3 keine Anwendung. 

(5) Entsteht. der Anspruch auf Rente, Ehegattenzuschlag 
oder Kinderzuschlag während. der Zeit des Vollzugs einer 
Strafe mit Freiheitsentzug, ist gemäß Abs. 2 oder Abs .. .3 zu 
verfahren. · 

(6) Die ·Bestimmungen der Absätze l bis 5 gelten auch für 
die Zeit der Untersuchungshaft. Bei Vorliegen der Voraus­
setzungen gemäß § 369 der Strafprozeßordnung der Deutschen 
Demokratischen Ret>u.blik - StPO - v~m 12. Januar 1968 in 
der Neufassung vom 1'9. Dezember 1974 (G)31. i 1975 Nr. 4 S. 62) 
werden die dem Rentner nach dieser Verordnung zustehenden 
Rentenleistungen nachgezahlt. 

Änderung von Leistungen 
- § 72 

(1) ..;.nderU:ngen in den Familien- und Eirikommensverhält­
.nisseri, d ie für die Gewährung oder Höhe der Leistungen 
maßgebend sind, hat der Rentner der zuständigen -Dienst­
stelle der Sozialversicherung unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Verstirbt der Rentner, ist dies · der zuständigen Dienst­
stelle der Sozialversicherung durch Familienangehörige, 
Erben bzw. andere Personen, die den-verstorbenen betreut. 
und seine Interessen wahrgenommen haben, unverzüglich 
mitzuteilen. · 

(3) Tritt in den für die Zahlung der Leistungen maßgeben­
den Familien- tind Einkommensverhältnissen oder aus ande­
ren -Gründen ·eine Änderung ein, ist eine neue Entscheidung 
zu treffen. 

(4) Ergibt sich aµs der Änderung der Familien- und Ein­
kommensverhältnisse oder -aus anderen Gründen eine Erhö­
hung der Leistung, wird-die neue Entscheidung 

_ a) ab Ersten des Kalendermonats de_r · Antragstellung oder 
b) ab Erst_en des Kalendermonats der von der Sozialversi~ 

cherung veranJaßten Feststellung 
wirksam. 

_ (5) Ergibt sich aus der Änderung der Familien,- und Ein­
komniensverhi:iltnisse · oder aus anderen Gründen eine Minde­
rung der Leistung, wird die neue Entscheidung mit Ablauf 
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des Kalendermonats wirksam, der auf den Zugang des Be­
scheides folgt. 

§ 73 
(1) Stellt die· Sozialversicherung Leistungen fest, die nicht 

den Rechtsvorschriften entsprechen, wird der Bescheid. über 
die Gewährung dieser Leistungen aufgehoben und durch einen 
neuen Bescheid efsetzt. Wird die Leistung auf Gn,md des 
rechtskräftigen Beschlusses einer Kreis- oder Bezirksbe­
schwerdekommission gezahlt, ist die Wiederaufnahme des 
Verfahrens zu beantragen, sofern die dafür · erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

· (2) Leistungen, die durch einen Schreib- oder Rechenfehler 
zu hoch festges·etzt wurden, sind mit dem Ersten des auf die 
Feststellung folgenden Kalendermonats zu berichtigen. 

§ 74 
Wegfall von Leistungen 

(1) :Oer Anspruch auf Leistungen nach dieser Verordnung 
endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Voraus­
setzungen zum Bezug dieser Leistun_gen, wegfallen. 

(2) Die Voraussetz.ungen .für den Anspruch auf 
a) Hinterbliebenenrente, 
b) Unfallhinterbliebenenrente, 
c) · Bergmannshinterbliebenenrente, 
d) Unterhaltsrente und 
e) · Kinderzuschlag 

.fallen auch mit Ablauf des Kalendermonats weg, in dem eine 
Ehe eingegangen wird. · · 

' (3) ·rne Bestimmungen des Abs. 2 gelteri nicht für die Zah:... 
lung von 

a) Waisenrenten an Studenten an Universitäten, -Hoch- und 
Fachschulen und Lehrlinge sowie 

b) Kinderzuschlägen zu den Renten der Eltern von · Stu­
denten an Universitäten, Hoch- urid Fachschulen und 
Lehrlingen, 

wenn eine Ehe mit einem Studenten oder Lehrling eingegan­
gen wird. . · 

(4) Renten und Zuschläge, deren Zahlung auf Grund•von 
Invalidität oder eines Körperschadens erfolgt, werden pei 
Wegfall dieser Voraussetzungen mit Ablauf des Kalender­
monats eingestem, der auf den Zugang des Bescheides f~lgt. 

(5) Bei Wegfall der Pflegebedürftigkeit werden die dafür 
gezahitel'l Leistungen mit Ablauf. des Kalendermonats einge­
stellt, der auf den Zugang des Bescheides folgt. 

- § 75 
Wiederaufleben von Ansprüchen auf Witwenrente 

Ein durch · Wiederverheiratung erloschener Anspruch auf 
Witwenrente gemäß § 19, § 29 Abs. 1 oder § 45 aus der voran­
gegangenen Ehe lebt bei erneuter Witwenschaft wi~der auf, 
wenn kein Anspruch auf Witwenrente aus der letzten Ehe be­
steht, die Witwe vor Eingehen der heuen Ehe eine Witwen~ 
rente bezog und die gleichen Voraussetzungen zum Bezug die­
ser Witwenrente auch bei Eintritt der erneuten Witwenschaft 
vorliegen. Das gleiche gilt, wenn . . 

a) · die neue Ehe auf Grund ~ines innerhalb 1 Jahres nach 
der Wiederverheiratung gestellten Antrages ·auf · Ehe­
t?cheidung geschieden wird, 

b) der geschiedene Ehegatte vor Eingehen der erneuten Ehe 
eine Witwenrente · bezog und die gleichen Voraussetzun;. 

·gen zum Bezug dieser Rente auch .. zum· Zeitpunkt der 
Scheidung noch vorliegen und 

c) keine Unterhaltszahlung dur4i, das Gericht festgelegt 
wurde. · · 

§ 76 
Erneuter Anspruch auf Rente 

(1)_ Wurde . vor dem Anspruch auf Rente aus eigener Ver­
sicherung wegen . Erreichen der Altersgrenze oder· Invalidität 

bereits eine Invaliden- oder Bergmannsinvalidenrente bezo­
gen, ist die neu festzusetzende Rente nach dein beitragspfllch­
tigen monatlichen Durchschnittsverdienst vor Bezug der frü- ' 
heren Ren'.te zu berechnen, wenn es für den Rentner günsti­
ger ist. 

(2) Werden die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Alters- oder Bergmannsaltersrente während des Bezuges 
einer Invaliden- oder Bergmannsinvalidenrente erfüllt, und 
war _der Rentner während . dieser Zeit versich.erungspflichtig 
tätig, ist · die Alters- oder. Bergmannsaltersrente ·unter Berück­
sichtigung dieser versicherungspflichtigen. Tätigkeit neu zu 
berechnen. · ·· 

(3) Die neu restgesetzte .Rente ist mindestens in Höhe der 
bereits bezogenen .Rente zu g_ewähren .. 

§77 
Nachzahlung von ·Leistungen 

(1) Wurden ordnungsgemäß beantragte Leistungen durch 
die Sozialv'ersicherung unberechtigt abgelehnt; eingestellt 
oder zu niedrig festgesetzt, sind die zustehenden Beträge ab 
Beginn des Anspruchs bzw. der fehlerhaften .Zahlung nachzu­
zahlen. 

(2) Werden durch den Rentner zu einem späteren Zeit­
punkt Unterlagen vorgelegt, die zu einer Erhöhung der be­
reits festgesetzten Leistung führen, wird der Erhöhungsbetrag 
für längstens .3 Jahre nachgezahlt. 

(3) Anspruch auf Nachzahlung von Leistungen für den ver­
storbenen Versicherten haben Hinterbliebene nur dann, wenn 
diese Leistungen zu Lebzeiten des Versicherten beantragt 
wurden. 

§ 78 
Einspruchsrecht 

(1) Ist der Anspruchsberechtigte mit der Entscheidung der 
zuständigen Dienststelle der Sozialversicherung über die Ge­
währung bzw. Nichtgewährung von Leisturigen nach dieser 
Verordnung .nicht einverstanden, ka_nn _er bei der für ihn zu­
ständigen Kreisbeschwerdekommission für Sozialversiche­
·rung und gegen deren Beschluß bei der _für ihn zus.tändigen 
Bezirksbeschwerdekommission für Sozialversicherung, jeweils 
innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Entscheidung, Ein­
spruch. einlegen. 

(2) Ein ·Einspruchsrecht im Sinne des Abs.1 haben auch der 
Staatsanwalt und gegen Entscheidungen der Beschwerde­
kommissionen für Sozialversicherung auch die Dienststellen 
der Sozialversicherung. 

§ 79 
Rückforderung von Leistungen 

(1) Die Sozialversicherung .kann die durch Verschulden des 
Rentners überzahlten Leistungen zurückfordern.' . . . 

(2) Nach dem Tode des Rentners überzahlte Leis"tungen kön­
nen durch die Sozialversicherung von demjenigen zurückge­
fordert werden, der diese Leistungen unberechtigt . empfan­
gen hat. 

(3) Über die Rückforderung oder deren Erlaß entscheiden 
die Beschwerdekoffi1llissionen. · · 

(4) Die Rückforderungsansprüche der Sozialversicherung un­
terliegen der Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. 
Die Frist beginnt am L Tag des Monats; der dem Tag folgt, 
an dem der Anspruch geltend gemacht werden kann. Im übri­
gen gelten die Bestimmungen des § 86 der Verc:>rdnung vom 
17. November 1977 zµr Sozialpflichtversicherung der Arbeiter 
und Angestellten - SVO .-: (GBl. I Nr. 35 S. 373) bzw. des 
§"102 der Verordnung vom "9. Dezember 1977 über die Sozial­
versicherung bei der Staatlichen Versicherung der Deutschen 
.Demokratischen Republik {GBl. I 1978 ·Nr.1 S. 1) , 

(5) Wurde die Oberzahlung durch · eine strafbare Hand­
lung des . Rentners verursacht, gilt als Verjährungsfrist für 
den Rückforderungsanspruch die Frist für die Verjährung der 
. strafbaren ~andlung. · 
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§80 

Schadenersatzansprüche 

. : (1) Hat ein Rentner oder Familienangehöriger wegen einer 
Körperverletzung gegen den Schädiger einen zivilrechtlichen 
Schadenersatzanspruch und werden auf Grund der Körj)er­
verletzung Rentenleistungen bzw. Pflegegelder nach dieser 
Verordnung gezahlt, geht der Schadenersatzanspruch des 
Rentners oci.er Familienangehörigen gegen den Schädiger in 
Höhe dieser Leistungen auf die ·sozialversicherung über. 

(2) Erleidet ein Werktätiger einen Arbeitsunfall bzw. · ist 
ein Werktätiger an einer Berufskrankheit erkrankt, weil der 
Betrieb seine Pflichten im Gesundheits- und Arbeitsschutz 
verletzt hat, sind vom Betrieb . die im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsunfall bzw. der Berufskrankheit nach dieser Ver­
ordnung gewährten Rentenleistungen und -Pflegegelder, zu 
erstatten. Die Verpflichtung zum Schadenersatz entfällt, wenn 
der Betrieb die Umstände; die zum ,Schaden geführt haben, 
trotz Ausnutzung aller ihm durch die, soziaÜStischen 'Produk­
tionsverhältnisse gegebenen Möglichkeiten nicht abwenden 
konnte. 

Schlußbestimmungen 

§ 81 

(1) Renten, .auf die vor dem 1. Januar 1980 Anspruch be­
s.tand, gelten als nach dieser Verordnung gewährt und berech­
,net. 

, (2) In den nach dieser Ver9rdnung berechneten Renten sind 
die bisherigen Rentenerhöhungen und gesetzlichen. Zuschläge 
enthalten. · · 

(3) Für die im § 1 Abs. 1 Buchst. b genannten Personen fin­
den die Bestimmungen dieser Verordnung Anwendung, wenn 
sie mindestens 5 Jahre in der Deutschen Demokratischen Re­
publik versicherungspflichtig tätig w;i.ren, soweit sich aus 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen nichts anderes ergibt. 
Füt die Gewährung von Leistungen als Folge eines bei Aus­
übung einer versicherungspflichtigen Tätigkeit in der Deut­
schen Demokratischen Republik eingetretenen Arbeitsunfalls, 
einer Berufskrankheit bzw. bei Ansprüchen gemäß den §§ 4, 
11 oder 12 ist der Nachweis einer 5jäh'rigen versicherungs­
pflichtigen Tätigkeit nicht erforderlich. • 

§ 82 

Durchführungsbestimmungen erläßt der Staatssekretär für 
Arbeit und Löhne im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen und in Obereinstimmung mit dem Bundesvorstand 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. 

§83 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer. Kraft: 
1. Verordnung vom 4. April .1974 über, die Gewährung und 

Berechnung von Renten der Sozialversicherung - Renten­
verordnung - (GB!. I Nr. 22 S. 201), 
Erste Durchführungsbestimmung vom 4. April 1974 zur 
Rentenverordnung (GBl. I Nr. 22 S. 215), 
zweite Durchführungsbestimmung vqm 29. Juni i978 zur 

· Rentenverordnung (GB!. I Nr. 19 S. 236), . 
2. Verordnung vom 4. April 1974 über die Erhöhung der vor 

dem .1. Juli 1974 festgesetzten Reriten für langjährig be­
schäftigte _Mitarbeiter in Einrichtungen des · Gesundheits­
und-Sozialwesens ·(GBL I Nr. 22 S. 231), 
Erste Dt.1rchführungsbestimmung vom 4. April 1974 zur 
Verordn-ung über die Erhöhung der vor dem 1. Juli 1974 
festgesetzten Renten .für langjährig beschäftigte Mitarbei-. 
ter .in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 
(GBl. I Nr. 22 S. 232), 

3. ·zweite Verordnung vom 29. Juli 1976 über . die Gewäh­
rung und Berechnung von Renten der Sozialversicherung 
- Rentenverordnung .- (GB!. I Nr. 28 S. 379), 

4 .. Dritte Verordnung vom 11. Oktober 19·;9 über die Gewäh­
rung und Berechnung vo . Renten der Sozialversicherung 
- Rentenverordnung - (GBl. I Nr. 35 ß. 331) . 

Berlin, den 23. November 1979 

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

W. Stoph 
Vorsitzender 

Erste Durcbführu.ngsbestimm-g.ng 
zur Rentenverordnung 

vom 23. November 1979 . 

Auf Grund -des § 82 der Rentenverordnung vom 23. Novem­
ber 1979 (GB!. I Nr. 43 S. 401) wird im Einvernehmen mit 
dem Minister. der Finanzen und in Übereinstimmung mit dem 
Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
folgendes bestimmt: · 

Zu§ 1 der V~rordnung: 

§ 1 

Bei vorübergehendem Aufenthalt außerhalb der ' Deutschen 
Demokratischen Republik werden die Leistungen . für die 
Dauer der von den staatlicl).en Organen erteilten Reisegeneh­
migung weitergewährt. 

Zu§ 2.Abs. 2 Buchst. a der Verordnung: 

§ 2 . 

Zeiten eines Lehr- . oder Arbeitsrechtsverhältnisses vor 
Vollendung des 16. Lebensjahres, für die bis zum 31.Dezem­
ber 1945 keine Versicherungspflicht bestand, gelten als Zeiten 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit. Das gilt nicht für die 
Zeit der Ausbildung im elterlichen Betrieb. 

Zu§ 2 Abs. 2 Buchst. d der Verordnung: 

§3 

Einer Rente wegen Invalidität wird . eine Unfallrente auf 
Grund eines Körperschadens von 100 % gleichgestellt. 

Zu § 2 Abs. 2 Buchst. e der Verordnung: 

§4 ' 

Die sich an die Beendigung des Schulbesuches bzw. des 
Direktstudiums anschließ°enden Ferien gelten als Zeit des 
Schulbesuches bzw. des Direktstudiums, wenn nicht·. bereits 
in dieser Zeit eine versicherungspflichtige Tätigkeit aufge-
nommen wurde. · 

Zu§ 2 Abs. 2 Buchst. l der Verordnung: 

§5 

Zeiten des Bezuges von Geldleistungen der .Sozialversiche­
rung nach Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses gelten 
nicht als versicherungspflichtige Tätigkeit. 

Zu den§§ 3, 9 und 10 der Verordnung: 

§6 

Kalenc;l.ermonate, in denen nicht für die gesamte Zeit eine 
versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt .wurde, gelten als 
1 .Monat versicherungspflichtiger Tätigkeit; 

Zu§ 3 Abs.1 und§§ 5 und 10 der Verordnung: 

§7 

(1) Als Zeiten einer freiwilligen Rentenversicherung bei 
der Sozialversicll.erung gelten auch die außerhalb der Deut-
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